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Grundpreis Arbeitspreis Grundpreis Arbeitspreis Grundpreis Arbeitspreis

Verbrauch: 17.000 kWh / a in € / Jahr in Ct / kWh in € / Jahr in Ct / kWh in € / Jahr in Ct / kWh

A. Kostenveränderungen 109,94 9,1337 109,94 13,8604 0,00 4,7267

I. regulatorische 

Preisbestandteile 

(Netzentgelte), davon
- Arbeitspreis 1,0118 1,0118 0,0000

- Grundpreis 91,22 91,22 0,00

- Entgelte Messung 6,72 6,72 0,00

- Entgelte Messstellenbetrieb 12,00 12,00 0,00

∑ I. 109,94 1,0118 109,94 1,0118 0,00 0,0000

II. staatlich veranlasste 

Preisbestandteile, davon
- Energiesteuer 0,5500 0,5500 0,0000

- Konzessionsabgabe 0,2700 0,2700 0,0000

- CO2-Abgabe nach BEHG 0,5461 0,5461 0,0000

- Gasbeschaffungsumlage 2,4190 2,4190

- Rückstellung Speicherumlage* 1,0000 1,0000

∑ II. 0,00 1,3661 0,00 4,7851 0,00 3,4190

III. Übrige Kosten     
- Beschaffung, Vertrieb, EK-

Verzinsung 6,7558 8,0329 1,3077

∑ III. 0,00 6,7558 0,00 8,0635 0,00 1,3077

B. Umrechnung 

Kostenänderungen III. Übrige 

Kosten auf Quartal IV/2022 4,015

C. Marktanpassung 

Verkaufspreise (Kostenänderung ∑ III. 

umgerechnet auf Quartal 4 2022 und 

staatlich veranlasste Preisbestandteile ∑ II.)

davon: davon:

- Grundpreis 109,94 109,94 0,00
- Arbeitspreis 12,10 19,53 7,43

D. Preisanpassung brutto (19%) 130,83 14,40 130,83 23,24 0,00 8,84

* bei der Speicherumlage handelt es sich derzeit noch um eine Schätzung (Veröffentlichung 18.08.2022)

durchschnittlich für Verbrauch Grundversorgung (rd.17.000 kWh/Kd./a) 7,434 Ct/kWh

Beispiel:                                              

Zählergröße G4,                                  

Stand 01.04.2022, netto Prognose 01.10.2022, netto Differenz, netto
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 Gasbeschaffungsumlage (§26 EnSiG)

• Dient der Weitergabe von Kosten für Ersatzbeschaffung ausgefallener Liefermengen bei den Importeuren ab 

Oktober 2022 

• Umlagesystem gültig vom 01.10.2022 bis 30.09.2024 

• Höhe der ersten Veröffentlichung 2,419 Ct/kWh (am 15.08.2022 veröffentlicht) – Anpassung alle drei Monate möglich

 Speicherumlage (§35e EnWG)

• Dient dem Erreichen der vorgegeben Füllstandsvorgaben der Gasspeicher ab Oktober 2022

• Umlagesystem gültig vom 01.10.2022 bis 01.04.2025 

• Höhe derzeit noch unbekannt – Schätzung (wird am 18.08.2022 veröffentlicht) – Anpassung alle drei Monate möglich

 Im Falle einer Mehrwertsteuersenkung der Gaskosten (von 19% auf 7%) werden wir dies an unsere Kunden weitergeben
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 Gasbeschaffungsumlage (§26 EnSiG)

Die deutliche Reduzierung russischer Gaslieferungen zwingt die Gasimporteure zu Ersatzbeschaffungen zur Erfüllung ihrer vertraglichen Lieferverpflichtungen 

gegen über den Energieversorgungsunternehmen (EVU, z.B. Stadtwerke). Dies führt zu erheblichen Mehrkosten. Um die Marktmechanismen und Lieferketten 

so lange wie möglich aufrechtzuerhalten hat die Bundesregierung beschlossen, diese Mehrkosten in Form der Gasbeschaffungsumlage fair auf viele Schultern 

zu verteilen.

 Speicherumlage (§35e EnWG)

Die Bundesregierung hat beschlossen, konkrete Mindestfüllstände der Gasspeicher an bestimmten Stichtagen vorzugeben, damit die Gasversorgung in 

Deutschland auch beim Ausfall von Gasimporten gesichert ist. Die Verantwortung zum Erreichen der Füllstandsvorgaben liegt primär bei den 

Speicherbetreibern und Speichernutzern. Zur Erreichung der vorgegebenen Füllstände hat die Bundesregierung den bundesweiten 

Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe (THE) nun berechtigt, bei Bedarf Gas einzukaufen und einzuspeichern. Die dafür bis zum 01.04.2025 

anfallenden Kosten werden über die sogenannte Gasspeicherumlage solidarisch über alle Gaskunden finanziert. 
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